Erweiterung der Vollstreckbarkeit aus notariellen Urkunden�- Zweites Gesetz zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften








1. Der Deutsche Bundestag stimmte am 25.11.1997 der vom Bundesrat eingebrachten zweiten Zwangsvollstrekkungsnovelle zu. Das Gesetz sieht eine erweiterte Möglichkeit der Vollstreckung aus notariellen Urkunden nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO vor. Dies verwirklicht weitgehend einen Vorschlag der BNotK, die diesen im Rahmen der Diskussion über die Entlastung der Rechtspflege entwickelt hatte. Das Gesetz wird am 01.01.1999 in Kraft treten. § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO soll dann folgende Regelung enthalten:


"aus Urkunden, die von einem deutschen Gericht oder einem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind, sofern die Urkunde über einen Anspruch errichtet ist, der einer vergleichsweisen Regelung zugänglich, nicht auf Abgabe einer Willenserklärung gerichtet ist und nicht den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betrifft, und der Schuldner sich in der Urkunde wegen des zu bezeichnenden Anspruchs der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat."


2. Die Begründung zum Entwurf dieser Änderung ist äußerst interessant und soll daher nachfolgend wiedergegeben werden (vgl. BT-Drucks. 13/341 vom 27.01.1995, S. 20 f.): 


"Nach § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO findet aus bestimmten, von einem Notar aufgenommenen Urkunden die Zwangsvollstreckung statt. Diese Vorschrift hat für die Gerichte entlastende Wirkung. Der Entwurf sieht vor, die Entlastungswirkung dadurch zu erweitern, daß die nach geltendem Recht bestehende Beschränkung auf Geldansprüche (und Ansprüche auf andere vertretbare Sachen oder Wertpapiere) aufgehoben wird.


§ 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO hat sich in der Praxis bewährt. Die Regelung bietet die Möglichkeit, mit einem geringen Kostenaufwand einen Vollstreckungstitel zu erlangen, ohne hierfür ein gerichtliches Verfahren anstrengen zu müssen. Durch das Erfordernis einer ausdrücklichen Vollstreckungsunterwerfung und durch die umfassenden Aufklärungs- und Belehrungspflichten des Notars ist der Schuldnerschutz in besonderer Weise sichergestellt. Es besteht kein hinreichender Grund dafür, die Vollstreckbarkeit notarieller Urkunden - abweichend von der Regelung anderer Länder des lateinischen Notariats - auf die in § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO genannten Ansprüche zu beschränken. Vielmehr sollte die Vollstreckbarkeit entsprechend einer langjährigen Forderung der BNotK grundsätzlich alle vollstreckungsfähigen Ansprüche erfassen. Zu diesem Ergebnis kommt auch die im Rahmen des Forschungsprojekts Strukturanalyse der Rechtspflege erstellte Studie von Blankenburg/Simsa/Stock/Wolff "Mögliche Entwicklungen im Zusammenspiel von außer- und innergerichtlichen Konfliktregelungen" (Untersuchung im Auftrage des Bundesministeriums der Justiz, Bd. 1, S. 155, 184).


Die Erstreckung der Vollstreckbarkeit notarieller Urkunden auf grundsätzlich alle Ansprüche trägt zur "Waffengleichheit der Parteien" bei. So kann etwa nach geltendem Recht bei Bauträgerverträgen mit Vollstrekkungsunterwerfung nur der Bauträger wegen des Kaufpreisanspruchs aus der Urkunde vollstrecken, während der Käufer für die Durchsetzung seiner Ansprüche auf Erbringung der vom Bauträger werkvertraglich geschuldeten Leistungen auf den kostenungünstigeren und zeitaufwendigeren Weg des gerichtlichen Klageverfahrens angewiesen ist. Diese Ungleichheit beseitigt der Entwurf. 


Aus dem Gesichtspunkt der Vollstreckungsfähigkeit des Titels bestehen keine durchgreifenden Bedenken gegen den Entwurfsvorschlag. Dem Erfordernis der Bestimmtheit des Titels als Grundlage staatlichen Zwangs kann durch die notarielle Urkunde in gleicher Weise entsprochen werden wie durch einen Prozeßvergleich oder einen Anwaltsvergleich nach § 1044 b ZPO, für die die Beschränkungen hinsichtlich des Gegenstands der Ansprüche nicht gelten. So folgt etwa für das Beispiel des Bauträgervertrages aus § 313 BGB, daß die geschuldete Bauleistung beschrieben und die Beschreibung Gegenstand der Urkunde sein muß. Bei Herausgabeansprüchen hängen die Probleme der ausreichenden Bestimmtheit des Titels nicht von der Art des Titels, sondern von den Möglichkeiten der hinreichenden sprachlichen Identifizierung ab. 


Nachteile könnten sich allerdings daraus ergeben, daß bei der notariellen Urkunde der Titel - im Gegensatz zur Situation beim Urteil oder beim Vergleich - im vorhinein, also vor Entstehen der konkreten Streitlage formuliert werden muß. Dies könnte zu einem erhöhten Bedarf an nachträglicher Klärung - etwa im Wege einer Vollstreckungsgegenklage - führen und damit die angestrebte Entlastung der Gerichte wieder aufheben. 


Dem ist zunächst entgegenzuhalten, daß die Bereitschaft zu außergerichtlicher Beilegung höher sein wird, wenn nicht nur die Zahlungsansprüche, sondern auch die entsprechenden Gegenleistungsansprüche tituliert sind und daher beide Seiten ihre Ansprüche ohne weiteres zwangsweise durchsetzen können. Vor allem aber ist auf folgendes hinzuweisen: Schon nach geltendem Recht kann der Schuldner gegen die Vollstreckung notariell titulierter Zahlungsansprüche seine Gegenleistungsansprüche einwendungsweise geltend machen (§ 767 Abs. 2 ZPO gilt nicht bei Vollstreckung aus notariellen Urkunden, § 797 Abs. 4 ZPO) und dadurch den entsprechenden Streitstoff vor Gericht bringen; und dies, ohne daß auf diese Weise die Gegenansprüche tituliert werden könnten. 


Die Erweiterung der Ansprüche, die von einer vollstreckbaren notariellen Urkunde erfaßt werden können, erhöht die Bedeutung, die der Bezeichnung des vollstreckbar gestellten Anspruchs im Unterwerfungstitel zukommt. Um pauschale Unterwerfungserklärungen mit den damit verbundenen Erschwernissen des Vollstreckungsverfahrens zu verhindern, sieht der Entwurf vor, daß die Unterwerfungserklärung den betroffenen Anspruch konkret bezeichnen muß.


Der Entwurf sieht Ausnahmen von der grundsätzlichen Erweiterung des § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO auf alle Ansprüche vor. So wird zum einen (vorsorglich) klargestellt, daß nur Ansprüche einbezogen werden, die einer vergleichsweisen Regelung zugänglich sind, also dem Verfügungsrecht des Unterwerfungsschuldners unterliegen. Zum anderen werden Ansprüche auf Abgabe einer Willenserklärung ausgenommen, weil insoweit § 894 ZPO als ausreichende Regelung erscheint. Schließlich wird den Besonderheiten mietvertraglicher Räumungsansprüche bei Wohnraum dadurch Rechnung getragen, daß - in Anlehnung an den Wortlaut des § 1025 a ZPO - Ansprüche, die den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum betreffen, ausgeklammert bleiben. Gemeint sind hiermit neben dem Räumungs- und Herausgabeanspruch auch die Ansprüche auf Fortsetzung des Mietverhältnisses nach den §§ 556 a bis 556 c BGB. Hingegen sollen etwa Mietzinsansprüche - wie auch bisher - von § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO erfaßt bleiben."


3. Wie sich aus § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO n. F. und auch aus der Begründung ergibt, ist besondere Sorgfalt auf die konkrete Bezeichnung des betroffenen Anspruchs zu verwenden. Pauschale Unterwerfungserklärungen sollen dadurch verhindert werden, daß der Gesetzestext verlangt, daß die Unterwerfungserklärung "den betroffenen Anspruch konkret bezeichnen muß" (BT-Drucks. 13/341, S. 21). Auch zum bisherigen Recht galt, daß der Inhalt des zu vollstreckenden Anspruchs so bestimmt sein muß, daß er unmittelbar der Zwangsvollstreckung zugänglich ist (vgl. LG Aachen Rpfleger 1991, 15; MünchKomm-Wolfsteiner, § 794 ZPO Rn. 184; Zöller/Stöber, 20. Aufl. 1997, § 794 Rn. 26). Voraussetzung ist also nach der zukünftigen Rechtslage, daß in der Zwangsvollstreckungsunterwerfung ein Anspruch vollstreckbar gestaltet wird, der einen genügend bestimmten Inhalt hat und der der Zwangsvollstrekkung zugänglich ist. Zur Auslegung der neuen Vorschrift wird man sich daher an den Vorschriften über die Vollstreckung aus Gerichtsurteilen orientieren können. Der Titel muß danach aus sich heraus hinsichtlich der Parteien und des Vollstreckungsumfangs hinreichend bestimmt sein oder sämtliche Voraussetzungen für seine Bestimmbarkeit klar festlegen (vgl. BGH NJW 1986, 1440; Stein/Jonas/Münzberg, ZPO, 21. Aufl., vor § 704 Rn. 26). Bisher war es nur möglich, Titel wegen Geldforderungen zu schaffen, die in §§ 803 ff. ZPO geregelt sind. Durch die Neuregelung besteht nun auch die Möglichkeit der Schaffung von Titeln, deren Vollstreckung im 3. Abschnitt des 8. Buches der ZPO (§§ 883 - 898 ZPO) geregelt ist.


4. Beispiele:


An den Erfordernissen des Vollstreckungsrechts hat sich auch die Formulierung der Vollstreckungsunterwerfung zu orientieren. 


a) Herausgabe einer bestimmten beweglichen Sache (§ 883 Abs. 1 ZPO) 


Der Anspruch muß die zu übergebende Sache so genau beschreiben, daß der Gerichtsvollzieher sie ohne weiteres von anderen unterscheiden, beim Schuldner finden und ihm wegnehmen kann (BGH NJW 1990, 510; Zöller/Greger, a. a. O., § 253 Rn. 13 c): 


"Der Verkäufer verkauft und übereignet dem Käufer folgende, im einzelnen genau bezeichneten Einrichtungsgegenstände ... und verpflichtet sich, diese an den Käufer herauszugeben. Wegen dieses Anspruchs auf Herausgabe unterwirft sich der Verkäufer gegenüber dem Käufer der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde."


b) Herausgabe einer unbeweglichen Sache (§ 885 Abs. 1 ZPO)


"Der Verkäufer verpflichtet sich, das gewerblich genutzte Hausgrundstück, Rathausstraße 11, in A-Stadt, wie unter Ziff. I der Urkunde im Grundbuch eingetragen, zu räumen und an den Käufer herauszugeben. Wegen dieser Verpflichtung unterwirft sich der Verkäufer gegenüber dem Käufer der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde."


c) Vornahme vertretbarer Handlungen (§ 887 ZPO)


Die Neuregelung schließt auch Ansprüche auf Vornahme von vertretbaren und unvertretbaren Handlungen nicht aus, so daß auch die Vollstreckungsunterwerfung erfolgen kann. Eine vertretbare Handlung liegt vor, wenn sie irgendein anderer als der Schuldner in der Weise vornehmen kann, daß rechtlich und wirtschaftlich der gleiche Erfolg erzielt wird, als hätte sie der Schuldner vorgenommen (vgl. Lackmann, Zwangsvollstreckungsrecht, 3. Aufl., Rn. 382). Vertretbare Handlungen sind z. B.: Handwerkerleistungen und Mängelbeseitigungen, insbesondere Nachbesserung von Baumängeln (BGHZ 90, 354; BGH NJW 1993, 1394), Provisionsabrechnungen (OLG Köln NJW-RR 1996, 100), Freistellung von Verbindlichkeiten (OLG Köln FamRZ 1994, 1048), Beseitigung bestimmter Emissionen (OLG Hamm OLGZ 1984, 184) (vgl. Übersicht bei Zöller/Stöber, a. a. O., § 887 Rn. 3; Thomas/Putzo, ZPO, 20. Aufl., § 887 Rn. 2). 


"Der Beteiligte zu 1) verpflichtet sich, Putzarbeiten im Wohnzimmer des Beteiligten zu 2) in dem Anwesen Beethovenstraße 3, X-Stadt, im Erdgeschoß rechts so nachzubessern, daß die Putzrisse beseitigt und nicht mehr sichtbar sind. Wegen dieses Anspruchs unterwirft sich der Beteiligte zu 1) gegenüber dem Beteiligten zu 2) der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde."


d) Anspruch auf unvertretbare Handlungen (§ 888 Abs. 1 ZPO):


Unvertretbare Handlungen sind solche, die ein anderer als der Schuldner nicht oder nicht mit dem gleichen rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg vornehmen könnte, z. B. Auskunftserteilung, Rechnungslegung, Erstellung eines Nachlaßverzeichnisses etc. (vgl. Thomas/Putzo, a. a. O., § 888 Rn. 2; Zöller/Stöber, a. a. O., § 888 Rn. 3 mit umfangreichen Nachweisen): 


"Der Beteiligte zu 1) verpflichtet sich, dem Beteiligten zu 2) Auskunft zu erteilen, welchen Bestand der Nachlaß des Malermeisters Gerhard Müller hat, der am 25.12.1997 in Würzburg verstorben ist (zuletzt wohnhaft in ...), und welche Schenkungen der Verstorbene in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod dem Beteiligten zu 1) gemacht hat. Wegen dieser Verpflichtung unterwirft sich der Beteiligte zu 1) gegenüber dem Beteiligten zu 2) der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde."


Auf der Grundlage dieser notariellen Zwangsvollstrekkungsunterwerfung müßte das Prozeßgericht den Schuldner nach § 888 ZPO durch Zwangsgeld oder Zwangshaft zur Vornahme der unvertretbaren Handlung anhalten können.


